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EIN KATECHISMUSSTREIT IN ELM

Die Schrift von Gemeindepräsident Kaspar Zentner

«Herr Pfarrer Oertli und die Religionsgefahr in Elm 1864»

herausgegeben von
Hans Triimpy





Vorwort

Man mag sich fragen, ob der unschöne Elmer Streitfall von 1864 eine

Aufnahme in diesem Jahrbuch verdient, und der Herausgeber bekennt,
dass er einige Bedenken zu überwinden hatte, der Edition des Büchleins

von und über Arbogast Strub ein Vierteljahrhundert später die Ausgabe
einer bisher unbekannten Handschrift von einem «Mann aus dem Volke»

folgen zu lassen. Aber die Tatsache, dass sich ein Laie (ähnlich wie im
16. Jahrhundert Landammann Paulus Schuler) mit kirchlichen Problemen
befasst hat und dass dieser Laie über eine erstaunliche Ausdruckskraft

verfügte, rechtfertigt denn doch wohl die Beschäftigung mit dem hier
vorgelegten Dokument, das einen Einblick in dörfliche Spannungen
ermöglicht, von denen wir sonst kaum mehr eine Ahnung hätten. Diese

Spannungen entzündeten sich in Elm, das 1860 891 ausschliesslich
reformierte Einwohner zählte, am damals weltweit schwelenden Streit
zwischen «positivem» und «freisinnigem» Christentum. Die Auseinandersetzungen,

die Karl Barth im Buch «Die protestantische Theologie im
19. Jahrhundert» (2. Auflage, Zollikon/Zürich 1952) für den Bereich der

geistig führenden Schichten dargestellt hat, hinterliessen zuhinterst im
Sernftal ihre Spuren erstaunlich früh, noch bevor das Schlagwort «Kulturkampf»

allenthalben ertönte. Auch diese Tatsache dürfte die Publikation
rechtfertigen.

Die Bekanntschaft mit Zentners Schrift geht auf das ertragreiche Jahr

1975 zurück. Damals hielt ich mich zusammen mit dem Ethnologen Prof.
Dr. M. Schuster und einem Dutzend Studierender der Universität Basel

drei Wochen lang für «ethnographische Feldarbeit» in Elm auf. Wir

zogen auch kirchliche Akten zu Rate; 1976 wertete ich ergänzend die

Protokolle des Stillstands (der früheren Kirchen- und Schulbehörde) aus,
und hier stiess ich u. a. auf den ausführlich protokollierten nächtlichen
Besuch von Burschen bei der Magd Pfarrer Oertlis. Als ich diesen für
die Volkskunde beachtlichen Fall dem besten Kenner der Elmer Ge

schichte, Herrn Alt-Lehrer Walter Fromm-Zweifel, erzählte, erwies sich,
dass er ihm bekannt war: aus Kaspar Zentners Handschrift, die sich in
seinem Besitz befindet.

Herr Fromm überliess mir spontan diesen kostbaren Besitz zur Kopie
und zur Veröffentlichung; dafür und für weitere Hinweise möchte ich

ihm herzlich danken. Mein Dank gilt auch dem früheren Präsidenten des

Historischen Vereins des Kantons Glarus, Herrn Dr. Eduard Vischer,
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seinem Nachfolger, Herrn Dr. Fritz Stucki, und dem Aktuar des Vereins,
Herrn Dr. Christoph Brunner, für ihr lebhaftes Interesse an Zentners

Schrift. Ihm und Herrn Hansmax Schaub fühle ich mich ausserdem für
das Mitlesen der Korrekturen und für Nachkontrollen dankbar verbunden.

Basel, im Juli 1979 Hans Trümpy
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Einleitung

Kaspar Zentner

Kubly-Müllers Genealogienwerk nennt als Berufe des am 20. Oktober

1811 geborenen und am 9. Mai 1887 verstorbenen Kaspar Zentner «Küfermeister

und Landwirt». Schon sein Vater, Niclaus Zentner (1776—1848),

muss als «Spennvogt» (Verwalter des Armenguts) ein geschätzter Mann

gewesen sein; Tagwenvögte, Schützenmeister und Ratsherren in seiner

Aszendenz sprechen für das Ansehen seiner Familie im Dorfe Elm. Dem

(ungezeichneten) Nachruf in der «Neuen Glarner-Zeitung» vom 11. Mai
1887 ist zu entnehmen, dass er «nur die gewöhnliche Dorfschule besucht

und darüber hinaus keine weitere Bildung genossen» hat. Er habe sich

jedoch «durch eifriges Selbststudium und Lektüre einen Schatz

von Kenntnissen» angeeignet. «Er war nicht nur in der Geschichte seiner

engern Heimat und des weitern Vaterlandes zu Hause wie Wenige,
sondern verfolgte auch die Entwicklung der Gemeindewesen und der neuen

Staatsbildung außerhalb unsern Grenzmarken mit lebhaftem Interesse

und besaß viel Verständniß für die politischen und wirtschaftlichen Fragen

der neueren Zeit.»

Wie gern er gelesen haben muss, verraten die verschiedenen
literarischen Anspielungen in der hier publizierten Schrift. Eine weitere,
glücklicherweise erhaltene Handschrift zeugt für die ausgedehnte Beschäftigung
mit seinem Heimatort: Als Geschenk seiner Nachfahren liegt auf der

Landesbibliothek Glarus (Signatur N 185) sein «Kleines Handprotokoll
und Notizen, aus den Verhältnißen der Gemeinde Elm, gesammelt durch

K. Zentner President», älteren Elmern als «Zentner-Chronik» wenigstens
dem Namen nach bekannt. Das Amt des Gemeindepräsidenten, das er 1851

übernahm, verschaffte ihm Einsicht in Akten aller Art, und was ihm für
sein Amt wichtig erschien, trug er in sein «Handprotokoll» ein. Er führte

es aber nach 1864, nach dem abrupten Ende seiner Präsidentschaft, weiter:

So reicht das Kapitel «Der Kirchengesang in Elm» bis 1875, die

Pfarrerliste ist bis 1884 ergänzt, und an anderer Stelle sind die
kantonalen Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmung über die

Bundesverfassung von 1874 registriert. Aus der Präsidialzeit stammen gewiss
die Kopien alter Dokumente für Geissweiderechte und wohl auch seine

Recherchen über die in Deutschland lebenden Familien Zentner; dafür
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hatte er sich mit Dr. J. J. Blumer in Verbindung gesetzt. Die Fülle
weiterer Themen würde eine Edition auch dieses Manuskripts rechtfertigen.

Zentner war nach der Schilderung des Nekrologs «ein Mann von
praktischem, sicherem Blicke und ruhigem Urtheil, das in der Regel das

Richtige zu treffen wußte». Ob in den Augen des Verfassers der «Fall
Oertli» die Ausnahme von der Regel war? Ueber die Gründe des Rücktritts

vom höchsten Amt in der Gemeinde äussert er sich nicht; umso
versöhnlicher kann uns heute noch der Hinweis berühren, dass Zentner nach

der Katastrophe des Bergsturzes von 1881 «trotz seines vorgerückten
Alters und seiner nicht mehr sehr starken Gesundheit dem Rufe der

Gemeinde, nochmals in den Gemeinderath einzutreten, folgte und
demselben seinen Rath und Kenntnisse für die beginnende schwere Arbeit

willig zur Verfügung stellte».

Pfarrer Johann Heinrich Oertli

Die Besetzung der Elmer Pfarrstelle bereitete verschiedentlich Mühe;

von 1842—1853 versah deshalb sogar ein Ausländer, Johannes Kessler

aus Hessen, das Amt1. 1855 aber gelang es, einen jungen Landsmann,
den 1832 geborenen Johann Heinrich Oertli von Ennenda, zu gewinnen.
Er stammte aus der zweiten Ehe des Handelsmannes Johann Melchior
Oertli (1801—1852) la; seine Mutter war Ursula Tschudi von Glarus

(1802—1863), Enkelin des aus dem Göldihandel bekannten Dr. med.

Johann Jakob Tschudi, wie Zentner hämisch in einer seiner zahlreichen

Randbemerkungen festgehalten hat (unten 24), ein Zeugnis dafür, dass

der Fall im Glarnerland noch keineswegs in Vergessenheit geraten war.
Weshalb Oertli Theologe geworden war, schildert Zentner in einer
boshaften Anekdote (unten 22), die neben späteren Ereignissen die
Weltfremdheit des Pfarrers aufzeigen sollte. Wo er gymnasiale Ausbildung
erhalten hat, wissen wir nicht; fest steht, dass er das Studium der

Theologie im Mai 1852 aufgenommen hat, nämlich in Basel, wo er sich

1 Er hatte vorher drei Vierteljahre lang als Verweser in der Gemeinde gewirkt; vgl.
Gemeindearchiv Elm, Protokoll der Stillstands-Verhandlungen in der E. Gemeinde
Elm. 1837 (ff.), 36 f. (16. März 1842).

la Er starb in Riga, war also an der dortigen Oertlischen Handelsgesellschaft
beteiligt, die Adolf Jenny-Triimpy, Handel und Industrie des Kantons Glarus, in:
JHVG 33, 1899, 36, gewürdigt hat (freundlicher Hinweis von Dr. Chr. Brunner).
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im März des folgenden Jahres wieder exmatrikulierte2. Seine weiteren

Stationen waren Tübingen und Göttingen3. Im Herbst 1854 kehrte er,
nachdem er in Göttingen das Recht zu predigen (licentia concionandi)
erworben hatte, in die Heimat zurück, und die Evangelische
Kirchenkommission erlaubte ihm, in Glarus und Ennenda probeweise zu

predigen4. Im folgenden Jahr wirkte er in Elm als Aushilfe, ohne noch die

Sakramente spenden zu dürfen5; vor seiner Ordination musste er sich

in Zürich einer Prüfung unterziehen, die ihm erst die Wahlfähigkeit
verschaffte6.

2 Freundliche Mitteilung von Herrn Hans Rindiisbacher, Mitarbeiter an der Basler

Matrikeledition.
3 Laut Gottfried Heer, Die evangelische Geistlichkeit des Landes Glarus 1530—

1900, Schwanden 1908, 61 (Nr. 261).
4 Vgl. Protokoll der Evangelischen Kirchenkommißion des Kantons Glarus 1844—

1911 (Evangelisches Synodalarchiv Glarus, B 1), 111 (19. Oktober 1854): «Durch
Circulation vom 15' Sept. hat der Herr Decan 18 Universitäts- & Schulzeugniße
des Herrn stud, theol. Heinr. Örtli von Enneda den Mitgliedern der Commiß.
vorgelegt & angefragt ob derselbe, nachdem er in Göttingen die licentia concionandi
erhalten & bereits drei Mal daselbst gepredigt habe, eine Predigt, die er dem
Herrn Decan vorgelegt, im hiesigen Canton halten dürfe. Einstimmig ist diese

Bewilligung ertheilt worden & er hat in Enneda & Glarus gepredigt.»
5 Ebenda 123 (13. August 1853): «Herr cand. Örtli ist in Elm vorläufig zur Aus-

hilfo & wird zu Endo dicsos Monats sein Examen machen. Die Vorsteherschaft
von Elm wünscht in einem Schreiben vom 6 Aug. daß ihm auch bewilligt werde zu
taufen. Bei der Kürze der Zeit & da Herr Pfarrer Zweifel» (von Matt) «bereit ist
auszuhelfen, findet es die Commißion nicht paßend noch eine Ausnahme zu
machen & will daher verneinend antworten.»

6 Ebenda 124 (18. Oktober 1855): «I. Herr Heinr. Örtli von Enneda hat in Zürich
sein Examen gemacht & die Ordination erhalten. Darauf hin wird er für den hiesigen

Canton wahlfähig erklärt & leistet das übliche Gelübde. Die schon am letzten
Sonntag auf ihn gefallene Wahl der Gemeinde Elm wird anerkannt.»

Dieses Examen führte zu einem Nachspiel, das wegen seiner bildungsgeschichtlichen

Bedeutung ebenfalls erwähnt werden soll. Das Protokoll geht folgendennassen
weiter: «II. Der Herr Decan eröffnet: Herr Pfarrer Örtli sey vom Kirchenrath in
Zürich angefragt worden: ob er auf eine Stelle int Ct. Zürich aspiriren wolle oder
nicht. In letzterem Falle würde ein kürzeres Examen von ihm gefordert werden.
Er habe dies vorgezogen. Die Kirchencommißion findet dies Verfahren des Kirchen-
rathes von Zürich sehr auffallend & beschließt: künftig keine Ordination mehr
anzuerkennen, die auf Grund eines leichtern Examens ertheilt worden, als die ordini-
rende Behörde von ihren eigenen Candidaten fordert. Von diesem Beschluße soll
sogleich dem Kirchenrath von Zürich Kenntniß gegeben werden.»

Ebenda 153 (12. Dezember 1855) ist die Antwort des Zürcher Kirchenrats
festgehalten: «(...) er sey mit unserm Grundsatze ganz einverstanden, würde auch keinen

Anstand genommen haben Herrn Oertli in das dortige ministerium aufzunehmen,
wenn nicht das dortige Gesetz sie gehindert hätte, welches das Maturitätsexamen
beim Beginn der Hochschule, das philosophische wenigstens ein Semester vor dem
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Aus dem Elmer Stillstandsprotokoll wissen wir, dass der neue Pfarrer
ein Jahressalär von Fr. 1200.—, dazu freie Station, Holz und Pflanzboden
nach Bedarf erhielt, ausserdem ein «Benefice» von Fr. 140.—, da er von
Amtswegen das «Präsidium des Stillstandes, sowie der Armenpflege und
das damit verbundene Aktuariat» zu übernehmen hatte7.

Ueber seine Amtsführung gibt, allerdings in sehr subjektiver Sicht,
Zentners Manuskript Auskunft, wobei hervorzuheben ist, dass der Präsident

dem Pfarrer nirgends etwas Unehrenhaftes nachweist. Eng verbunden

war der Pfarrer, vielleicht noch von seiner Studienzeit her, mit den

pietistischen Kreisen der Basler Mission (unten 24), und offenbar gelang
es ihm, in Elm ähnlich orientierte Leute um sich zu scharen. Aus diesem

Kreise stammt offensichtlich der Nachruf in der «Neuen Glarner-Zeitung»
vom 26. November 1864. Auch hier wird der Streitfall, der uns beschäftigt,

stillschweigend übergangen. Gerechterweise müssen wir die Frage
aufwerfen, ob das im Nekrolog erwähnte körperliche Leiden durch die

Auseinandersetzungen mit Kaspar Zentner nicht verschärft worden sein

könnte. Der volle Text lautet so: «Elm. (Einges.) Mittwoch, den 23 ds.,

verstarb in hiesiger Gemeinde nach längerem Brustleiden Hr. Pfarrer
Joh. Hrch. Oertli im schönsten Mannesalter (31 Jahre) und heute Samstag
findet dessen feierliche Beerdigung in hier statt. Im Jahr 1855 zur hiesigen
Pfarrstclle berufen, war es ihm vergönnt, 9 Jahre lang im Segen zu
wirken. Als der Selige Sonntags den 6. ds. seine letzte Predigt gehalten und
mit bewegter Stimme den Segen über seine Gemeinde aussprach, mochte

er wohl fühlen, daß er dem Grenzsteine seines Lebens nicht mehr fern
stehe. Seine tiefe Religiosität, sowie seine treue Hingabe an das ihm
übertragene Amt sichern ihm ein bleibendes Andenken in den Herzen seiner

Gemeindsgenossen. Diese offene Anerkennung sei auch der schönste

Ehrenkranz, den wir hiemit auf die Gruft des früh Vollendeten niederlegen.

Friede sei mit seiner Asche!»

theologischen fordere. In vorliegendem Falle habe der Kirchenrath sich genugsam
überzeugt, daß Herr Örtli die erforderlichen Kenntniße habe.»

7 Protokoll Elm (wie Anm. 1) 281 f. (14. Oktober 1855). Pfarrer Kessler (vgl.
ebenda) hatte sich noch mit Fr. 550.— pro Jahr zufrieden geben müssen. — Daß der
Pfarrer Vorsitzender und zugleich Aktuar des Stillstands war, gehörte zur Norm
in Elm; vgl. Hans Trümpy, Der «Stillstand» von Elm im Kanton Glarus, in:
Festschrift für Ferdinand Elsener zum 65. Geburtstag, Sigmaringen 1977, 252—259, bes.
254 (Nachdruck, in: Neujahrsbote 1978 für das Glarner Hinterland, 89—96).
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Der Streit um den Katechismus

Der Konflikt zwischen dem Pfarrer und dem Gemeindepräsidenten war
im so verschiedenen Naturell der beiden Persönlichkeiten sozusagen
vorprogrammiert; dennoch war der Streit um den Katechismus mehr als nur
ein äusserer Anlass. Einige Worte zu diesem kirchengeschichtlich bedeutsamen

Punkt sind deshalb am Platze8.

Die Verwendung eines Katechismus, d. h. eines Büchleins mit Fragen
und Antworten zu den Hauptpunkten des Glaubens, war seit der
Reformation für den Religionsunterricht in allen evangelischen Kirchen eine

Selbstverständlichkeit9. Innerhalb der reformierten Kirchen zwingliani-
scher und calvinistischer Observanz setzte sich der 1563 auf Geheiss des

Kurfürsten Friedrich III. geschaffene Heidelberger Katechismus10 weit
über die Kurpfalz hinaus durch : in der Schweiz in den Kantonen Bern

(und damit auch im heutigen Aargau), Schaffhausen und in der Stadt
St. Gallen11. Zürich allerdings verwendete nach wie vor einen eigenen

Katechismus, der auf Zwingiis Mitstreiter Feo Jud (1534) zurückging,
im Laufe der Zeit aber überarbeitet worden war12. In dieser späteren
Fassung diente er um 1800 auch den reformierten Pfarrern der Kantone
Glarus und Thurgau, ferner im Toggenburg und im (st. gallischen) Rheintal

Pädagogische und sachliche Erwägungen stellten seit dem «aufgeklärten»

18. Jahrhundert Form und Inhalt der verschiedenen Katechismen in
Frage14. In der Epoche, die uns hier beschäftigt, herrschte auf dem Gebiet

8 Eine systematische Erforschung dieses Themas steht noch aus.
9 Vgl. H. W. Surkau, Katechismus — Historisch, in: Die Religion in Geschichte

und Gegenwart (RGG) 3, 1959, 1179—1185.
10 Vgl. H. Graffmann, Heidelberger Katechismus, in: RGG 3, 1959, 127 f. Als seine

Verfasser gelten die Theologen Zacharias Ursinus und Caspar Olevian. Kritische
Ausgabe mit wichtiger Einleitung: A. Lang, Der Heidelberger Katechismus und vier
verwandte Katechismen, Leipzig 1907 (Reprint Darmstadt 1966).

11 Vgl. Graffmann (wie Anm. 10).
12 Vgl. Lang (wie Anm. 10) XX ff.; massgebend wurde die von Marx Bäumler

besorgte Ueberarbeitung von 1609; vgl. Salomon Heß, Geschichte des Zürcher Catechis-

mus, Zürich o. J. (1811: Barth Nr. 22940), bes. 84 ff.; er erwähnt im folgenden
weitere Umarbeitungen, 132 als damals letzte die von 1810.

13 Vgl. Paul Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik,
1. Tl., Zürich-Leipzig 1938, 199.

14 Vgl. Surkau (wie Anm. 9) 1185, ferner Wernle (wie Anm. 13) 423 über die
dem Heidelberger verpflichteten Kantone: «Man schrie: ,Die Religion ist in Gefahr',
wenn es da und dort dem .Heidelberger' an den Kragen ging. Heidelberger Fröm-
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der reformierten Schweiz eine «verwirrende Fülle» in der Verwendung
von Katechismen15. Für den Kanton Glarus lässt sich dem Protokoll der

Kirchenkommission16 entnehmen, dass das Problem erstmals 1847 kurz

erörtert wurde. Sie beschloss damals, die Weiterverwendung aller bisher

gebrauchten Katechismen (Mehrzahl!) zu erlauben, es sollte jedoch «kein

neuer ohne Begrüßung der kirchl. Behörden» eingeführt werden. Nach

verschiedenen Anläufen zu Verbesserungen und zur Vereinheitlichung
auf dem Kantonsgebiet17 wurde schliesslich «der von St. Gallen revidirte
Zürcher Katechismus» im September 1857 empfohlenes Lehrmittel für
den kirchlichen Unterricht18.

Pfarrer Oertli hatte kurz nach seinem Amtsantritt, vermutlich als erster
Pfarrer im Kanton Glarus überhaupt, mit Zustimmung des Stillstands
den Heidelberger eingeführt. Wie Zentner festgehalten hat (unten 42),
war damit die Kirchenkommission 1856 nicht zufrieden, erlaubte ihm aber

die Weiterbenützung noch bis zur nächsten Konfirmation. Am 7. Februar
1858 aber gelang es ihm, was Zentner nicht erwähnt, vom Stillstand die

Erlaubnis zum weiteren Alleingang zu erhalten19. Erst im kritischen Jahr
1864 schritt der Gemeindepräsident, der von Amts wegen dem Stillstand
angehörte, gegen diesen fragwürdigen Zustand ein, wie er ausführlich

dargelegt hat (unten 34 ff.).
Mit seiner Ablehnung der St. Galler Neufassung stand der Elmer Pfarrer

wahrscheinlich im eigenen Kanton allein, aber eine Flugschrift von
drei Rheintaler Pfarrern20 zeigt, dass es ausserhalb Amtskollegen gab,
denen die Neuerungen ebenso unbehaglich waren, wollten sie doch mit
einem Textvergleich beweisen, «dass der sogenannte verbesserte Kate-

migkeit und religio naturalis wetteiferten miteinander um die Gunst des Volksge-
miites.»

15 So Julius Schweizer, Evangelischer Religionsunterricht und Katechismuswesen
in der Schweiz, in: Die evangelischen Kirchen der Schweiz (Ekklesia III), Gotha
1935 (192—207), 192. (Dieser Aufsatz bietet einen brauchbaren ersten Ueberblick
zu unserem Thema.)

16 (Wie Anm. 4) 17 (8. Juli 1847).

"Vgl. noch ebenda 25 (14. Mai 1849); 28 20. August 1849); 96 (10. Mai 1853);
109 (27. Juni 1854) ; 160 (12. Mai 1857) ; 166 (14. Januar 1858) ; 169 (4. März 1858).

18 Ebenda 167 (14. Januar 1858) ; vgl. unten 43.
19 Protokoll (wie Anm. 1) 313 (7. Februar 1858).
20 «Der alte und der neue Katechismus. Eine Erläuterung und Verwahrung an das

evangelische Volk des Kantons St. Gallen von K. L. Heß, Pfarrer in Sevelen, J. K.
Schieß, Pfarrer in Grabs, Em. Schieß, Pfarrer in Buchs», St. Gallen o. J. (offenbar
1852 oder 1853).
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chismus wie hinter den Bekenntnissen der reformatorischen Zeit, so auch

hinter den klaren und heitern Zeugnissen der heiligen Schrift
zurückgeblieben ist» 21. Bezeichnend, auch für die Geschichte der volkstümlichen

Religiosität, ist die Frage der drei Geistlichen22: «Warum darf sodann

im neuen Katechismus der alte böse Feind nicht mehr genannt werden?»

Für Zentner stand dieser Punkt nicht im Vordergrund, aber deutlich wird
immerhin, dass sein Gegenspieler oft und gern den Teufel erwähnt hat

(unten 24).
Wie Zentner im bewegenden letzten Satze (unten 46) festgehalten hat,

verzichtete Pfarrer Oertlis Nachfolger auf den Heidelberger und hielt sich

an den vorgeschriebenen Katechismus. Damit war das umstrittene Lehrbuch

freilich nicht für immer aus dem Kanton Glarus verbannt23.

Der Sinn von Zentners Schrift

Auf der Titelseite (II, unten 21) gibt Zentner selber an, seine Schrift
1864 verfasst zu haben. Abgeschlossen hat er sie auf jeden Fall erst nach
dem Tode seines Gegners (23. November 1864; vgl. unten 46). Wie er
selber berichtet (unten 45), hat er nach seiner Demission gegen
Vorsänger Niclaus Rhyner, einen Anhänger des Pfarrers, vor dem Polizeigericht

einen Prozess geführt. Der endete am 13. September 1864 zu
seinen Ungunsten24. Denkbar ist, dass er sein Manuskript als Unterlage für
diesen Prozess konzipiert und etwa bis zur Geschichte seines Rücktritts

geführt hat. An eine Veröffentlichung dachte er gewiss nicht, doch rechnete

er ausdrücklich mit privaten Lesern (unten 40). Wie nahe ihm
die Sache gegangen ist, verrät der oft erregte Ton deutlich genug, und

es ist deshalb anzunehmen, dass er sich mit seinen Aufzeichnungen vor
allem vor sich selber rechtfertigen wollte. Man könnte das Manuskript
deshalb als «aide-mémoire» oder als «Memorial» bezeichnen.

21 a. a. 0.4.
22 a. a. 0. 8 mit Nachweisen 18.
23 In der Jugendzeit des Herausgebers gab es Kirchgemeinden, in denen kein

Katechismus mehr verwendet wurde; Pfarrer (später Dekan) Rudolf Trüb in En-
nenda, der mich bis zur Konfirmation (1933) kirchlieh unterrichtete und dem ich
ein dankbares Andenken bewahre, verzichtete bewußt auf einen Katechismus, während

die Altersgenossen im Hauptort (zu unserer damaligen Ueberrasehung) damit
unterrichtet wurden. Schüler Karl Barths haben dann seit den 40er Jahren den
Heidelberger (erneut) eingeführt. (Vgl. dazu auch Graffmann, wie Anm. 10.)

24 Vgl. Protokolle des Polizei-Gerichts, 1860—66 (Landesarchiv GL 1, XIV) 431 f.
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Zur Ausgabe

Das Manuskript, im Besitz von Herrn Walter Fromm-Zweifel in Elm,
ist ein Heft von 48 Seiten, 17X22 cm, eingebunden in Umrechnungstabellen

aus Kalendern. Es ist von der 2. Seite an (hier II) mit Tinte
beschrieben, von der 5. Seite an ist es mit 1—30 paginiert; die restlichen
Blätter sind unbeniitzt geblieben. Jede beschriebene Seite weist einen oft
und gern für Randbemerkungen benützten, mit Lineal gezogenen Rand

von 33 mm auf. Da Zentner oft auf andere Seiten verweist, haben wir
die Originalpaginierung dem Abdruck (am Rande) beigefügt.

Es erschien uns richtig, den Originaltext mit allen orthographischen
Eigenarten unverändert abzudrucken und auch die oft eigenwillige Satz-

zeichengebung des Originals beizubehalten25. Stillschweigend ergänzt sind

nur ein paar versehentlich ausgefallene Punkte und Schlusszeichen.

Aufgelöst sind gegenüber dem Original die Zeichen n und m ; die von Zentner

durchgestrichenen Wörter werden nicht reproduziert.

25 Sie sollte in einer Epoche, wo auch die akademische Jugend mit Interpunktionsregeln

nicht mehr vertraut ist, kein unüberwindliches Lesehindernis bilden.
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Herr Pfarrer Oertli
und die Religionsgefahr in Elm 1864

verfasst von Gem'präsident Kasp. Zentner * 1811 f 18871 (II)

Grundtliche vnd warhafftige Beschrybung2 der grusammen vnd (III)
erschrokhenlichen religionsgefar3 ertzkätzerei vnd Unglauben, so

in diesen letzten vnd grewlichen ziiten in unserer gar frommen
vnd christenlichen gmeind, durch besonderes verhängknus, onzwy-
felich us anstifften des läidigen Satans vnd anderes [s.] jrdümmer
erregenden böser Geister usbrochen sind; vnd wie selbige durch
den gar frommen hochgelahrten hocherlüchteten vnd wolinspi-
rirten Herrn Pfarer durch die krafft siner schlüsselgwalt, mit dem

schwerdt des geistes; das heißt, durch anwendung inngriindiger
orthodoxer Gebäter, absingung herzbrechlicher psallmen vnd lieder;
fullminanter vortragen, resp. Predigten; verkätzern schimpfen vnd

schmähen, vnd anderer derglichen geistlicher hiilfsmittel,
Maßregeln vnd Errungenschaften mer; ittem durch den absonderlichen
Glaubensifer der frommen fürsichtigen wisen vnd vesten Herren,
des Vorsängers vnd anderer Thewren kirchenlichter religions-
stiitzen vnd glaubenshelden, vnd noch andere rechtgläubige er-
lüchtete Wäschwyber vnd Stillstandsmitglieder mer, gwaltigklichen
undertrukt, vnd die gmeind wieder in den rechten schafstall vnd
schooß der allein säligmachenden kirchen gebracht, auch was für
wolverdienter straff hienach gevolget. Allen waaren gläubigen vnd

spekulativen Christen zum trost, vnd den ungläubigen vnd
ungelegenen [?] zum abschrekenden Exempel ganz trostlichen vnd er-
buwlichen dargestellt. Jm jar des heils 1864.

Motto
«daß es so finster werde in Egiptenland

daß man es greiffen mag.»
2. Buch Mosi Cap. 10. Vers 21.

Gefährlich ist's den Leü zu weken,

Grimmig ist des Tigers Zahn;
Doch das schrecklichste der Schreken,
Ist der Mensch in seinem Wahn.

Schiller4

(IV)
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(1)

Ursache der

Entstehung dieser
Blätter

Familien-
verhältniße des

Hrn. Oertli

er wird zum
geistlichen Stande
bestimmt

wird als Pfarrer
gewählt a. 1855

(2)

Richtung

Die im Jahr 1864 von Hrn. Pfr. Oertli; einem großen Theil
des hies. Publikums u. noch weiterhin erlittene Unbill hat mich

veranlaßt, den geschichtlichen Zusammenhang des Vorgefallenen;
so wie zur nähern Beleüchtung deßelben einige Züge aus dem Leben

und Wirken des Hrn. Oertli zu verzeichnen.

Hr. Oertli stammte aus einem Hause, in welchem bekanntlich
ein tüchtiger Familienboden und gesunder praktischer Verstand
eben nicht die Hauptsache bildete, und daher konnte auch gehörige
Einsicht in die Verhältnisse und Bedürfniße der Gegenwart, und

eine richtige Beurtheilung derselben keineswegs als Familienerbstük

beansprucht werden.

In seiner Jugend besuchte er die Sekundärschule in Glarus,
welche damals unter der Leitung des Herrn Professor Strässer5

stand. Als Hr. Oertli's Vater einst denselben fragte, zu welchem

Fach oder Stande sich sein Sohn wohl am besten eignen dürfte,
soll dieser ihm den wohlmotivirten Rath ertheilt haben, «Machen

Sie einen Geistlichen aus ihm, er taugt sonst zu nichts» ; dieser

bedeütsame Wink wurde mit hoher Freüde befolgt, und Hr. Oertli
für den geistlichen Stand bestimmt; und ihm daher Gelegenheit

gebotten nach seiner Ansicht die höchste Stufe zu erklettern, um
auf andere Leüte herabzusehen.

Es war im Jahr 1855. als die hies. Pfarrstelle durch Demission
des Hrn. Pfr. Aug. Keller53 vakant, da wurde unsere Aufmerksamkeit

auf den eben von seinen Studien heimgekehrten Hrn. Oertli
gelenkt, und nachdem man die Vorsicht gebraucht den Hrn. Dekan

Marti5^ hierüber zu Rathe zu ziehen, und derselbe sich unumwunden
dahin aussprach, daß wenn die Gemeinde Elm den Hrn. Oertli als

Pfarrer erhielte, er derselben zu solcher Wahl nur Glük wünschen

könne, weil dieser ein ausgezeichneter! junger Geistlicher sey.
Nachdem FIr. Oertli sich bereit erklärt dem Rufe zufolgen, wurde

er als Pfarrer gewählt.6
Es zeigte sich bald, daß seine Richtung eine entschieden pietistische

war; sein ganzes Bestreben in Wort und Geberden ging einzig
dahin dieselbe hervorzuheben und ihr Geltung zu verschaffen;
schon sein angenommenes Ceremonienwesen zeügt dafür63; wenn er
die Kanzel betrat kniete er nieder um sein Gebeth zu verrichten, und

entzog sich auf einige Zeit den Augen der Zuhörer; nach der Predigt

begab er sich von der Kanzel in den Chor um da den üblichen
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